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Bebauungsplan "An der Espring" 

in der Gemeinde Ober-Olm 

Kreis Mainz-Bingen 

 

 

 

Prüfung der eingegangenen Stellungnahmen aus der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteili-

gung gemäß § 3 Abs. 1 BauGB und der frühzeitigen Beteiligung der Behörden und Träger 

sonstiger Belange gemäß § 4 Abs. 1 BauGB 

 

 
 
1. Allgemeines zum Verfahren 
 
2. Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange 
 
3. Stellungnahmen aus der Öffentlichkeitsbeteiligung 
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1. Allgemeines zum Verfahren 
 
Die Gemeinde Ober-Olm beabsichtigt ein kleines Gewerbegebiet inklusive Zufahrtsstraße für die 
neue Kindertagesstätte zu realisieren. Aus diesem Grund wurde am … der Aufstellungsbeschluss 
für die Erstellung eines Bebauungsplanes gefasst. Im März 2023 wurde der Vorentwurf des Be-
bauungsplanes angenommen und die Durchführung des frühzeitigen Beteiligungsverfahrens be-
schlossen. Vom 21.04.2023 bis 22.05.2023 wurde die frühzeitige Öffentlichkeits- und Behörden-
beteiligung durchgeführt. Dabei hatten sowohl die Öffentlichkeit als auch die Behörden ausrei-
chend Zeit, sich zum Vorentwurf des Bebauungsplanes zu äußern. 
 
Anschließend ist der Rücklauf der Stellungnahmen sowie deren Abwägung bzw. Berücksichti-
gung und Beachtung in der weiteren Planung dargestellt. 
 

Nr. Träger öffentlicher Belange, Behörden Eingang am Anregungen und  
Hinweise 

1.  Stadt Nieder-Olm 
Pariser Straße 110 
55268 Nieder-Olm 

19.04.2023 keine 

2.  Gemeindeverwaltung Klein-Winternheim 
Hauptstraße 6 
55270 Klein-Winternheim 

25.04.2023 keine 

3.  Deutsche Telekom Technik GmbH 
Poststraße 20-28 
55545 Bad Kreuznach 

26.04.2023 Hinweise 

4.  Stadtverwaltung Ingelheim 
Fridtjof-Nansen-Platz 1 
55218 Ingelheim 

27.04.2023 keine 

5.  EWR Netz GmbH 
Planung Netze 
Gartenstraße 12 
55220 Alzey 

27.04.2023 Hinweise 

6.  Generaldirektion Kulturelles Erbe Rheinland-
Pfalz 
Direktion Landesarchäologie 
Erdgeschichtliche Denkmalpflege 
Niederberger Höhe 1 
56077 Koblenz 

27.04.2023 keine 

7.  Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum  
Rheinhessen-Nahe-Hunsrück 
Abt. Landentwicklung u. Bodenordnung 
Flurbereinigungs- und Siedlungsbehörde 
Rüdesheimer Straße 60 - 68 
55545 Bad Kreuznach 

04.05.2023 keine 

8.  Forstamt Rheinhessen 
Friedrichstraße 26 
55232 Alzey 

02.05.2023 keine 

9.  Generaldirektion Kulturelles Erbe Rheinland-
Pfalz 
Direktion Landesarchäologie 
Außenstelle Mainz 
Große Langgasse 29 
55116 Mainz 

03.05.2023 Hinweise 
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Nr. Träger öffentlicher Belange, Behörden Eingang am Anregungen und  
Hinweise 

10.  Gemeindeverwaltung Jugenheim 
Schulstraße 3 
55270 Jugenheim 

08.05.2023 keine 

11.  Landeshauptstadt Mainz 
Amt für Stadtforschung und nachhaltige Stadt-
entwicklung 
Malakoff Passage 
Rheinstraße 4G 
55116 Mainz 

10.05.2023 keine 

12.  Landesbetrieb Mobilität Worms 
Schönauer Straße 5 
67547 Worms 

16.05.2023 Hinweise 

13.  Die Autobahn GmbH des Bundes 
Niederlassung West 
Außenstelle Wiesbaden 
Hagenauer Straße 44 
65203 Wiesbaden 

11.05.2023 keine 

14.  Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd 
Regionalstelle Gewerbeaufsicht 
Kaiserstraße 31 
55116 Mainz 

11.05.2023 keine 

15.  Landesamt für Geologie und Bergbau Rhein-
land-Pfalz 
Emy-Roeder-Straße 5 
55129 Mainz 

15.05.2023 Hinweise 

16.  Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd 
Regionalstelle Wasserwirtschaft, Abfallwirt-
schaft, Bodenschutz 
Kleine Langgasse 3 
55116 Mainz 

17.05.2023 Hinweise 

17.  Kreisverwaltung Mainz-Bingen 
Bauen und Umwelt 
FB Bauen 
Georg-Rückert-Straße 11 
55218 Ingelheim 

17.05.2023 Hinweise 

18.  Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz 
Haus der Landwirtschaft 
Otto-Lilienthal-Straße 4 
55232 Alzey 

22.05.2023 Hinweise 

19.  Vodafone GmbH/Vodafone Deutschland GmbH 

Zurmaiener Straße 175 
54292 Trier 

22.05.2023 Hinweise 

20.  Abwasserzweckverband "Untere Selz" 
Heinrich-Wieland-Straße 11 
55218 Ingelheim 

22.05.2023 Hinweise 

21.  Mainzer Netze GmbH 
TFM 11 - Tiefbau/Koordinierung 
Rheinallee 41 
55118 Mainz 

22.05.2023 Hinweise 
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Nr. Träger öffentlicher Belange, Behörden Eingang am Anregungen und  
Hinweise 

22.  Vermessungs- und Katasteramt Rheinhessen-
Nahe 
Ostdeutsche Straße 28 
55232 Alzey 

22.05.2023 Hinweise 

23.  Wasserversorgung Rheinhessen-Pfalz GmbH 
Rheinallee 87 
55294 Bodenheim 

26.05.2023 Hinweise 

24.  Katholische Kirchengemeinde St. Martin 
Kirchgasse 9 
55270 Ober-Olm 

24.05.2023 keine 

 

Nr. Öffentlichkeitsbeteiligung Eingang am Anregungen und  
Hinweise 

1.  Bürger aus Ober-Olm 23.05.2023 Anregungen und Hin-
weise 

 
Hinweis: 
Nachfolgend sind alle Stellungnahmen, die zur frühzeitigen Öffentlichkeits- und Behördenbeteili-
gung abgegeben wurden, aufgeführt. Diese wurden zum größten Teil in der Originalfassung ab-
gedruckt und teilweise zur besseren Lesbarkeit neu zugeschnitten. Teilweise werden die Sach-
darstellungen der Stellungnahmen jedoch in Kurzform dargestellt. Die Stellungnahmen aus der 
frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung werden aus Datenschutzgründen anonymisiert. Die Origi-
nalstellungnahmen können bei der Verbandsgemeindeverwaltung Nieder-Olm eingesehen wer-
den.  
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2. Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange 
 
2.1 Stellungnahme der Stadt Nieder-Olm vom 19.04.2023 
 
Sachbericht: 
 
Seitens der Stadt Nieder-Olm wird Fehlanzeige erstattet. 
 
Prüfung und Abwägung: 
 
Kenntnisnahme. Eine Abwägung ist nicht erforderlich. 
 
 
2.2 Stellungnahme der Gemeindeverwaltung Klein-Winternheim vom 25.04.2023 
 
Sachbericht: 
 
Seitens der Gemeinde Klein-Winternheim wird Fehlanzeige erstattet. 
 
Prüfung und Abwägung: 
 
Kenntnisnahme. Eine Abwägung ist nicht erforderlich. 
 
 
2.3 Stellungnahme der Deutsche Telekom Technik GmbH, Bad Kreuznach vom 

26.04.2023 
 
Sachbericht: 
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Prüfung und Abwägung: 
 
Die Hinweise zu vorhandenen Leitungen werden zur Kenntnis genommen. Es erfolgt ein allge-
meiner Hinweis in den Unterlagen. Die Leitungen befinden sich alle innerhalb der öffentlichen 
Verkehrsflächen, sodass die hier vorgetragenen Empfehlungen zur Aufnahme in den Textlichen 
Festsetzungen nicht erforderlich sind. Die sonstigen Hinweise betreffen die Erschließungspla-
nung und sind nicht Inhalt des Bebauungsplanes.  
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Abstimmungsergebnis: 
 
Ja-Stimmen: ..................... 
Nein-Stimmen: ..................... 
Stimmenthaltungen: ..................... 
 
 
2.4 Stellungnahme der Stadtverwaltung Ingelheim vom 02.05.2023 
 
Sachbericht: 
 
Seitens der Stadtverwaltung Ingelheim wird eine Fehlanzeige erteilt. 
 
Prüfung und Abwägung: 
 
Kenntnisnahme. Eine Abwägung ist nicht erforderlich. 
 
 
2.5 Stellungnahme der EWR Netz GmbH, Planung Netze, Alzey vom 27.04.2023 
 
Sachbericht: 
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Prüfung und Abwägung: 
 
Die Hinweise, dass keine Bedenken bestehen, werden zur Kenntnis genommen. Der Hinweis für 
die Reservierung einer Fläche zur Errichtung einer Trafostation wird zur Kenntnis genommen und 
in Abstimmung mit der EWR Netz GmbH im Bebauungsplan berücksichtigt (Ein Lageplan lag der 
Stellungnahme nicht bei.). Die sonstigen Hinweise zu Schutzabständen und Kostenverteilung 
sind in der späteren Erschließungsplanung zu berücksichtigen. Sie sind jedoch nicht Inhalt des 
Bebauungsplanes.   
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Abstimmungsergebnis: 
 
Ja-Stimmen: ..................... 
Nein-Stimmen: ..................... 
Stimmenthaltungen: ..................... 
 
 
2.6 Stellungnahme der Generaldirektion Kulturelles Erbe Rheinland-Pfalz, Direktion 

Landesarchäologie, Erdgeschichtliche Denkmalpflege, Koblenz vom 27.04.2023 
 
Sachbericht: 
 
Es wird erklärt, dass gegen die Planung aus Sicht der Denkmalfachbehörde GDKE/Direktion Lan-
desarchäologie/Erdgeschichtliche Denkmalpflege keine Bedenken bestehen.  
 
Prüfung und Abwägung: 
 
Kenntnisnahme. Eine Abwägung ist nicht erforderlich.  
 
 
2.7 Stellungnahme des Dienstleistungszentrums Ländlicher Raum Rheinhessen-Nahe-

Hunsrück, Abt. Landentwicklung u. Bodenordnung, Flurbereinigungs- und Sied-
lungsbehörde, Bad Kreuznach vom 04.05.2023 

 
Sachbericht: 
 
Es wird erklärt, dass seitens des DLR Rheinhessen-Nahe-Hunsrück als Flurbereinigungsbehörde 
keine Bedenken bestehen, da die Belange der Flurbereinigung nicht tangiert werden.  
 
Prüfung und Abwägung: 
 
Kenntnisnahme. Eine Abwägung ist nicht erforderlich. 
 
 
2.8 Stellungnahme des Forstamtes Rheinhessen, Alzey vom 02.05.2023 
 
Sachbericht: 
 
Es wird erklärt, dass die forstlichen Belange durch das Vorhaben nicht betroffen sind, weshalb 
seitens des Forstamtes keine Bedenken vorgebracht werden. 
 
Prüfung und Abwägung: 
 
Kenntnisnahme. Eine Abwägung ist nicht erforderlich. 
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2.9 Stellungnahme der Generaldirektion Kulturelles Erbe Rheinland-Pfalz, Direktion 
Landesarchäologie, Außenstelle Mainz vom 03.05.2023 

 
Sachbericht: 
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Prüfung und Abwägung: 
 
Der Hinweis, dass keine archäologischen Fundstellen bekannt sind, wird zur Kenntnis genom-
men. Die allgemeinen Hinweise zu eisenzeitlichen Keramikfragmenten und der empfohlenen 
Durchführung einer geomagnetischen Voruntersuchung werden zur Kenntnis genommen. Die 
sonstigen Hinweise werden in den Unterlagen als Hinweis redaktionell ergänzt. Diese geomag-
netische Voruntersuchung wird vor Baubeginn durchgeführt. Es erfolgt ein entsprechender Hin-
weis in den Unterlagen. 
 
Abstimmungsergebnis: 
 
Ja-Stimmen: ..................... 
Nein-Stimmen: ..................... 
Stimmenthaltungen: ..................... 
 
 
2.10 Stellungnahme der Gemeindeverwaltung Jugenheim vom 08.05.2023 
 
Sachbericht: 
 
Seitens der Gemeinde Jugenheim wird Fehlanzeige erstattet. 
 
Prüfung und Abwägung: 
 
Kenntnisnahme. Eine Abwägung ist nicht erforderlich. 
 
 
2.11 Stellungnahme der Landeshauptstadt Mainz, Amt für Stadtforschung und nachhal-

tige Stadtentwicklung, Mainz vom 10.05.2023 
 
Sachbericht: 
 
Es wird Fehlanzeige erteilt. 
 
Prüfung und Abwägung: 
 
Kenntnisnahme. Eine Abwägung ist nicht erforderlich. 
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2.12 Stellungnahme des Landesbetriebes Mobilität Worms vom 16.05.2023 
 
Sachbericht: 
 

 

 

 
 
Prüfung und Abwägung: 
 
Der Hinweis, dass keine grundsätzlichen Bedenken bestehen, wird zur Kenntnis genommen. Der 
Abstand von 15 m zum äußeren Rand der befestigten Fahrbahn wurde in den Unterlagen bereits 
ausreichend berücksichtigt. Die Detailplanung wird noch mit dem LBM detailliert im Rahmen der 
Erschließungsplanung abgestimmt. Die Mindestabstände von Hindernissen, z. B. Bäumen, wird 
ebenfalls in der weiteren Erschließungsplanung berücksichtigt. Es erfolgt ein entsprechender Hin-
weis in den Unterlagen. 
 
Abstimmungsergebnis: 
 
Ja-Stimmen: ..................... 
Nein-Stimmen: ..................... 
Stimmenthaltungen: ..................... 
 
 
2.13 Stellungnahme der Die Autobahn GmbH des Bundes, Niederlassung West, Außen-

stelle Wiesbaden vom 11.05.2023 
 
Sachbericht: 
 
Es wird erklärt, dass seitens der Autobahnverwaltung keine Einwände gegen den Bebauungsplan 
bestehen.  
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Prüfung und Abwägung: 
 
Kenntnisnahme. Eine Abwägung ist nicht erforderlich. 
 
 
2.14 Stellungnahme der Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd, Regionalstelle Ge-

werbeaufsicht, Mainz vom 11.05.2023 
 
Sachbericht: 
 
Es wird erklärt, dass aus Sicht des Immissionsschutzes gegen den Bebauungsplan weder Be-
denken noch Anregungen vorgetragen werden.  
 
Prüfung und Abwägung: 
 
Kenntnisnahme. Eine Abwägung ist nicht erforderlich. 
 
 
2.15 Stellungnahme des Landesamtes für Geologie und Bergbau Rheinland-Pfalz, Mainz 

vom 15.05.2023 
 
Sachbericht: 
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Prüfung und Abwägung: 
 
Der Hinweis zu Bergbau/Altbergbau, dass kein Altbergbau dokumentiert ist, wird zur Kenntnis 
genommen. Die Hinweise zu Boden und Baugrund werden zur Kenntnis genommen, ebenso wie 
die Empfehlung zur Erstellung eines Baugrundgutachtens. Es erfolgt ein entsprechender Hinweis 
in den Planunterlagen. Dass zu den mineralischen Rohstoffen keine Einwände bestehen, wird 
zur Kenntnis genommen. Die Hinweise Geologiedatengesetz werden zur Kenntnis genommen 
und unter Hinweise redaktionell ergänzt.  
 
Abstimmungsergebnis: 
 
Ja-Stimmen: ..................... 
Nein-Stimmen: ..................... 
Stimmenthaltungen: ..................... 
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2.16 Stellungnahme der Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd, Regionalstelle Was-
serwirtschaft, Abfallwirtschaft, Bodenschutz, Mainz vom 17.05.2023 

 
Sachbericht: 
 

 
 
Prüfung und Abwägung: 
 
Kenntnisnahme.  
 
Sachbericht: 
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Prüfung und Abwägung: 
 
Die Hinweise, dass sich im Planbereich keine geplanten Trinkwasserschutzgebiete befinden und 
keine Grundwassernutzungsanlagen bekannt sind, werden zur Kenntnis genommen. Die Hin-
weise zur Niederschlagswassernutzung/Brauchwasseranlagen werden, wie empfohlen, in den 
Textlichen Festsetzungen noch nachrichtlich ergänzt. Der Hinweis zur Grundwasserleitung der 
Wasserversorgung Rheinhessen-Pfalz GmbH, Bodenheim, wird zur Kenntnis genommen. Es er-
folgt ein entsprechender Hinweis. Die Leitung liegt innerhalb öffentlicher Verkehrsflächen. 
 
Sachbericht: 
 

 
 
Prüfung und Abwägung: 
 
Kenntnisnahme. 
 
Sachbericht: 
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Prüfung und Abwägung: 
 
Der Hinweis, dass keine bodenschutzrechtlich relevanten Flächen im Plangebiet erfasst sind, 
wird zur Kenntnis genommen. Die allgemeinen Hinweise sind in den Unterlagen bereits ausführ-
lich festgesetzt. Es wird noch auf die neue Ersatzbaustoffverordnung hingewiesen und unter Ka-
pitel 2.5 der Hinweis entsprechend dem Vorschlag ergänzt. Die Hinweise zu den Grundstücksei-
gentümern sind nicht Inhalt der Bauleitplanung. Die sonstigen Hinweise zum Schutzgut Boden 
werden im Umweltbericht ausreichend berücksichtigt. Der Hinweis, dass aus bodenschutzrecht-
licher Sicht keine Bedenken bestehen, wird zur Kenntnis genommen. Eine Abwägung ist nicht 
erforderlich.   
 
 
  



19 
 
D:\ProjekteTexte\2018077\06_Beschlus\20230824_BESC_001_JO_FÖBB_Juli23.docx 

2.17 Stellungnahme der Kreisverwaltung Mainz-Bingen, Bauen und Umwelt, FB Bauen, 
Ingelheim vom 17.05.2023 

 
Sachbericht: 
 

 
 
Prüfung und Abwägung: 
 
Der Hinweis zur Flächennutzungsplanung wird zur Kenntnis genommen. Der Flächennutzungs-
plan wird entsprechend des Hinweises angepasst.  
 
Alternativ:  
 
Der Bebauungsplan soll als "Urbanes Gebiet" (§ 6a BauNVO) festgesetzt werden. Damit entwi-
ckelt er sich aus dem aktuellen Flächennutzungsplan.  
 
Der Hinweis, dass seitens der Unteren Naturschutzbehörde keine Anmerkungen oder Bedenken 
geäußert werden konnten, wird zur Kenntnis genommen. Es wird aber im Umweltbericht auf die 
Belange des Umwelt- und Naturschutzes entsprechend den gesetzlichen Vorgaben ausreichend 
eingegangen.  
 
Sachbericht: 
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Prüfung und Abwägung: 
 
Dass seitens der Unteren Wasserbehörde keine Bedenken bestehen, wird zur Kenntnis genom-
men. Die Anmerkungen werden unter Hinweise redaktionell ergänzt. 
 
Sachbericht: 
 

 
 
Prüfung und Abwägung: 
 
Kenntnisnahme.  
 
Sachbericht: 
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Prüfung und Abwägung: 
 
Die Hinweise zur Bauleitplanung werden zur Kenntnis genommen. Die Hinweise zur Flächennut-
zungsplanung, zum Bebauungsplanverfahren, zur Legende und zum Artenschutz werden zur 
Kenntnis genommen und in der weiteren Planung berücksichtigt. Das Bestandsgebäude (Essen-
heimer Straße 35) wird, sofern es im Kataster bereits aktualisiert ist, ebenfalls aktualisiert und 
redaktionell ergänzt.  
 
Abstimmungsergebnis: 
 
Ja-Stimmen: ..................... 
Nein-Stimmen: ..................... 
Stimmenthaltungen: ..................... 
 
 
2.18 Stellungnahme der Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz, Dienststelle Alzey vom 

22.05.2023 
 
Sachbericht: 
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Prüfung und Abwägung: 
 
Die Hinweise zur landwirtschaftlichen Aussiedlung werden zur Kenntnis genommen. Es wird ge-
prüft, ob ein Lärmgutachten anzufertigen ist. Es sind aber bereits durch den benachbarten Kin-
dergarten ausreichend Schutzmaßnahmen erforderlich. Zudem sind im Bebauungsplan Gewer-
beflächen ausgewiesen, sodass hinsichtlich des Konfliktpotenzials eines Aussiedlerbetriebes hier 
keine Konflikte entstehen sollten.  
 
Die Hinweise zum Eingrünungsstreifen und zur Befahrbarkeit des Wirtschaftsweges sind nicht 
Inhalt des Bebauungsplanes. Die Hinweise zur Festlegung von erforderlichen Ausgleichs- und 
Ersatzmaßnahmen und das hierbei auf agrarstrukturelle Belange Rücksicht zu nehmen ist, wird 
zur Kenntnis genommen und in der weiteren Bearbeitung beachtet. 
 
Abstimmungsergebnis: 
 
Ja-Stimmen: ..................... 
Nein-Stimmen: ..................... 
Stimmenthaltungen: ..................... 
 
 
2.19 Stellungnahme der Vodafone GmbH/Vodafone Deutschland GmbH, Trier vom 

22.05.2023 
 
Sachbericht: 
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Prüfung und Abwägung: 
 
Die Hinweise zu bestehenden Leitungen werden zur Kenntnis genommen und als allgemeiner 
Hinweis in den Planunterlagen ergänzt. Der beigefügte Lageplan lässt eine Verortung der Leitung 
leider nicht zu. Im Rahmen der Erschließungsplanung ist die Leitung jedoch zu beachten.  
 
Abstimmungsergebnis: 
 
Ja-Stimmen: ..................... 
Nein-Stimmen: ..................... 
Stimmenthaltungen: ..................... 
 
 
2.20 Stellungnahme des Abwasserzweckverbandes "Untere Selz", Ingelheim vom 

22.05.2023 
 
Sachbericht: 
 

 

 

 



24 
 
D:\ProjekteTexte\2018077\06_Beschlus\20230824_BESC_001_JO_FÖBB_Juli23.docx 

 
 
Prüfung und Abwägung: 
 
Die Hinweise zur Schmutzwasserbeseitigung, dass das Gebiet an die vorhandene Mischwasser-
kanalisation angeschlossen werden kann, werden zur Kenntnis genommen. Die Hinweise zur 
Niederschlagswasserbewirtschaftung werden zur Kenntnis genommen. Dass noch kein Bau-
grundgutachten vorliegt und deshalb noch keine endgültige Aussage getroffen werden kann, wird 
zur Kenntnis genommen. Die Hinweise zur Bewirtschaftung werden zur Kenntnis genommen und 
sind in der weiteren Planung zu prüfen. Das Außengebietswasser wird dabei ebenfalls berück-
sichtigt. Die Entwässerungsplanung wird, wie gefordert, frühzeitig mit der Wasserbehörde und 
dem AVUS Ingelheim abgestimmt. Die Hinweise zu den Kosten sind nicht Inhalt des Bebauungs-
planverfahrens. 
 
Abstimmungsergebnis: 
 
Ja-Stimmen: ..................... 
Nein-Stimmen: ..................... 
Stimmenthaltungen: ..................... 
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2.21 Stellungnahme der Mainzer Netze GmbH, TFM 11 - Tiefbau/Koordinierung, Mainz 
vom 22.05.2023 

 
Sachbericht: 
 

 

 
 
Prüfung und Abwägung: 
 
Der Hinweis, dass keine grundsätzlichen Bedenken bestehen, wird zur Kenntnis genommen. Die 
allgemeinen Hinweise zu der Wasserentleerungsleitung DN 250 GG im Feldweg werden zur 
Kenntnis genommen und redaktionell in den Unterlagen entsprechend ergänzt.  
 
Abstimmungsergebnis: 
 
Ja-Stimmen: ..................... 
Nein-Stimmen: ..................... 
Stimmenthaltungen: ..................... 
 
 
2.22 Stellungnahme des Vermessungs- und Katasteramtes Rheinhessen-Nahe, Alzey 

vom 22.05.2023 
 
Sachbericht: 
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Prüfung und Abwägung: 
 
Die Hinweise zu einem Umlegungsverfahren und zur ländlichen Bodenordnung werden zur 
Kenntnis genommen, sind jedoch nicht Inhalt des Bauleitplanverfahrens. Die Empfehlung zur Er-
gänzung eines Grünstreifens entlang des Wirtschaftsweges wird zur Kenntnis genommen. Eine 
Wendemöglichkeit ist hier nicht erforderlich, da der landwirtschaftliche Weg direkt an die Plan-
straße angebunden ist und somit ausreichend Wendemöglichkeiten bestehen. Eine Änderung der 
Planung wird deshalb nicht vorgenommen.  
 
Abstimmungsergebnis: 
 
Ja-Stimmen: ..................... 
Nein-Stimmen: ..................... 
Stimmenthaltungen: ..................... 
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2.23 Stellungnahme der Wasserversorgung Rheinhessen-Pfalz GmbH, Bodenheim vom 
26.05.2023 

 
Sachbericht: 
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Prüfung und Abwägung: 
 
Die Hinweise zu den bestehenden Wasserversorgungsleitungen der WVR werden zur Kenntnis 
genommen und redaktionell unter Hinweise in den Unterlagen noch ergänzt. Die Leitung befindet 
sich jedoch innerhalb der festgesetzten öffentlichen Verkehrsflächen. 
 
Hinweis: 
Es lagen noch Lagepläne mit den Leitungen bei. 
 
Abstimmungsergebnis: 
 
Ja-Stimmen: ..................... 
Nein-Stimmen: ..................... 
Stimmenthaltungen: ..................... 
 
 
2.24 Stellungnahme der Katholischen Kirchengemeinde St. Martin, Ober-Olm vom 

24.05.2023 
 
Sachbericht: 
 
Es wird Fehlanzeige erstattet. 
 
Prüfung und Abwägung: 
 
Kenntnisnahme. Eine Abwägung ist nicht erforderlich. 
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3. Stellungnahmen aus der Öffentlichkeitsbeteiligung 
 
3.1 Stellungnahme eines Bürgers aus Ober-Olm vom 23.05.2023 
 
Sachbericht: 
 

 
 
Prüfung und Abwägung: 
 
Die Hinweise des Bürgers eines landwirtschaftlichen Betriebes werden zur Kenntnis genommen. 
Die Hinweise werden in der weiteren Planung beachtet. Gegebenenfalls ist ein entsprechendes 
Lärmgutachten erstellen zu lassen.  
 
Abstimmungsergebnis: 
 
Ja-Stimmen: ..................... 
Nein-Stimmen: ..................... 
Stimmenthaltungen: ..................... 
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Gemeinderatsbeschluss 
 
Die Gemeinde Ober-Olm hat die eingegangenen Anregungen und Hinweise aus dem frühzeitigen 
Beteiligungsverfahren gemäß § 3 Abs. 1 und § 4 Abs. 1 BauGB ausreichend gewürdigt und eine 
entsprechende sachgerechte Abwägung vorgenommen.  
 
Abstimmungsergebnis: 
 
Ja-Stimmen: ..................... 
Nein-Stimmen: ..................... 
Stimmenthaltungen: ..................... 
 
 
Ober-Olm, den .................................... 
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